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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Ende Januar 2017 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative ein, mit der die
Rehabilitierung von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9.
November 1932 verurteilter Personen gefordert wurde. An diesem Datum hatte – unter
der Federführung Georges Oltramares – eine Versammlung der rechtsextremen Partei
Union nationale stattgefunden, worauf die Genfer Sozialisten gleichentags eine
Gegendemonstration veranstaltet hatten. Vor dem Hintergrund des aufkeimenden
Totalitarismus in Europa, der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit hatte der
Regierungsrat des Kantons Genf heftige Zusammenstösse zwischen dem linken und
dem rechten Lager befürchtet und entsprechend die Armee aufgeboten, um die
öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können. Während des Einsatzes hatte die
Armee auf Demonstranten geschossen, wobei 13 Menschen ums Leben gekommen und
65 verletzt worden waren. Im Sommer 1933 waren sieben Demonstranten von einem
Strafgericht des Bundes verurteilt worden.
Die Genfer Standesinitiative forderte, dass die Urteile des Strafgerichtes aufgehoben
und die sieben Demonstranten voll rehabilitiert werden. Ihre Verurteilung sei einzig
deshalb erfolgt, weil sie sich der Staatsgewalt widersetzt hätten. Im Rückblick sei
eindeutig, dass der damalige geschichtliche Kontext ihre Verurteilung herbeigeführt
habe und nicht etwa eine direkte Verantwortung «für das traurige Ereignis vom 9.
November 1932». Vielmehr hätten die verurteilten Demonstranten «gegen den in der
Schweiz oder zumindest in Genf aufkommenden Faschismus gekämpft». Eine
Rehabilitierung der sieben Demonstranten käme einer Anerkennung ihres Kampfes «für
die gerechte Sache» gleich oder zumindest sei es ein offizielles Eingeständnis, dass
nicht sie alleine für die Toten und Verletzten verantwortlich seien, so der Inhalt der
Standesinitiative. 
Die RK-SR kam im April 2018 mit 5 zu 3 Stimmen zu einem anderen Schluss: Das Urteil
von 1933 sei «nach Regeln des Rechtsstaats korrekt zustande gekommen». Die Mehrheit
der Kommission beantragte dem Ständerat deshalb das Gerichtsurteil nicht aufzuheben
und der Standesinitiative keine Folge zu geben. RK-SR-Mitglied Andrea Caroni (fdp, AR)
führte die Haltung der Kommissionsmehrheit in der Ständeratsdebatte im Juni 2018
aus. Er hätte ein gewisses Verständnis gehabt, wenn der Kanton Genf den Bund
beauftragt hätte, den Armee-Einsatz – gemäss Caroni «das Gravierendste an den
ganzen Genfer Unruhen» – aufzuarbeiten. Doch hier ginge es darum, sich im
Nachhinein über ein ganz konkretes Gerichtsurteil hinwegzusetzen. Die Konsultation
des Urteils habe ergeben, dass die Verurteilten Gewalt angewandt hätten, dass sie mit
Schlagstöcken ausgerüstet gewesen wären, dass sie Polizisten und Armeeangehörigen
Waffen weggenommen, sie mit Steinen beworfen und verletzt hätten. Nach damaligem
Strafgesetz sei das strafbar gewesen und Caroni zeigte sich überzeugt, dass dieses
Urteil heute gleich gefällt würde. Der Ständerat schien dieser Argumentation
mehrheitlich zu folgen und entschied in der Abstimmung mit 24 zu 17 Stimmen (1
Enthaltung) der Standesinitiative keine Folge zu geben. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.06.2018
SAMUEL BERNET

1) AB SR, 2018, S. 575 ff.; Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 26. April 2018
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